
ÖSTERREICHISCHE TURN- UND SPORTUNION 
Verband für Leibesübungen 

 
 Verein: Union Bogensportclub Flachgau  (UBSC Flachgau) 

 

 
 

J 

Beitrittserklärung 
 

für  J u g e n d l i c h e  (J). bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
 
Zu- und Vorname:  

Geboren am: in:   

Bei Schülern (Schule, Klasse): Staatsbürgerschaft:  

Beruf:   

Wohnort:   
 
Welcher Jugendorganisation gehört Ihr Sohn / Ihre Tochter derzeit noch an? 

   

Eingeführt durch: Allfällige Gebrechen:  
 
Zu- und Vorname der Eltern oder deren Stellvertreter: 

   

Beruf der Eltern: Telefon:  

Anschrift der Eltern:                    Handy:  
E-Mail:____________________________________ 

Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass mein Sohn / meine Tochter an den Turn- und 
Sportübungen und den entsprechenden öffentlichen Vorführungen des obigen Verbandes und 

Vereines teilnehmen darf. Von den untenstehenden Bedingungen habe ich Kenntnis genommen. 
 
                                       , den                       20          
 Eigenhändige Unterschrift der Eltern 
 oder deren Stellvertreter 
 

 

Zur gefl. Beachtung 
 

Der Verein gehört der Österreichischen Turn- und Sportunion, Verband für Leibesübungen, an. Zweck der Union 
ist, die körperliche Ertüchtigung seiner Angehörigen durch die Pflege aller Arten von Leibesübungen sowie die 
geistige Erziehung durch die kulturellen, sittlichen und moralischen Werte des Christentums und des 
österreichischen Volkstums. 
Bei der Anmeldung sind die jeweils festgesetzte Einschreibgebühr und der Monatsbeitrag sowie die 
Versicherungsgebühr zu entrichten. In berücksichtigungswerten Fällen werden Zahlungserleichterungen gegeben. 
Monatsbeiträge sind stets bis längstens 20. jeden Monats im Voraus zu entrichten. Bis zu diesem Tage nicht 
bezahlte Beiträge unterliegen der jeweiligen Mahngebühr. Abmeldungen sind dem Verein schriftlich anzuzeigen 
und hierbei die Mitgliedskarte anzuschließen. Die bis zu diesem Tag aufgelaufenen Beiträge (einschließlich 
Mahngebühren usw.) sind voll zu entrichten. Nach dem 16. eines Monates ist der ganze Monatsbeitrag fällig. 
Ansonsten gelten die am Turn-, Sport- und Übungsplatz ausgehängten Vereinssatzungen und die Turn- und 
Sportplatzordnung. 


